
26 Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik

3. Sprengstoff verbrechen;

3. sie ein Verbrechen gegen die Deutsche Demo
kratische Republik begangen haben;

4. Kinderhandel und Frauenhandel;

5. Verrat eines Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nisses eines deutschen Betriebes;

6. Meineid in einem Verfahren, das bei einem 
deutschen Gericht oder einer anderen zur Abnahme 
von Eiden zuständigen deutschen Stelle anhängig 
ist;

7. Münzverbrechen und Münzvergehen;
8. unbefugter Vertrieb von Betäubungsmitteln;
9. Handel mit unzüchtigen Veröffentlichungen.

§5

Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig von dem 
Recht des Tatorts, für Taten, die auf einem deut
schen Schiff oder Luftfahrzeug begangen werden.

2. ihre Bestrafung durch spezielle internationale 
Vereinbarungen vorgesehen ist;

(s. o. Nr. 2)

Diese Straftaten können nur mit Zustimmung 
oder auf Veranlassung des Generalstaatsanwaltes 
der Deutschen Demokratischen Republik verfolgt 
werden.

§6

Im Ausland begangene Übertretungen sind nur 
dann zu bestrafen, wenn dies durch besondere Ge
setze oder durch Verträge angeordnet ist.

§§ 7-10 
(weggefallen)

§ 1 1

Mitglieder eines Gesetzgebungsorgans eines zur 
Bundesrepublik Deutschland gehörigen Landes dür
fen zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder 
wegen einer Äußerung, die sie in der Körperschaft 
oder einem ihrer Ausschüsse getan haben, außerhalb 
der Körperschaft zur Verantwortung gezogen wer
den. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigun
gen.

§ 1 2

Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen 
Sitzungen der in § 11 bezeichneten Gesetzgebungs
organe oder ihrer Ausschüsse bleiben von jeder Ver
antwortlichkeit frei.


